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Allgemeinen Bestimmungen für die Promotionsordnungen der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 20.12.2022
(UniReport 21.12.2022)

Genehmigt durch Beschluss des Präsidiums der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main am 24.03.2026

Hier: Änderung

Aufgrund § 43 Abs. 5 Hessisches Hochschulgesetz (HessHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2021 
hat das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main am 24.03.2026 die 
Änderung Allgemeinen Bestimmungen für die Promotionsordnungen der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main vom 20.12.2022 (UniReport 21.12.2022), wie folgt geändert:

Artikel I

Die Allgemeinen Bestimmungen für die Promotionsordnungen werden folgt geändert:

§ 20 Absatz 5 Satz 2 - 4:
Bei einer binationalen Promotion im Sinne des Abs. 1 lit. b) soll nach Möglichkeit eine gemeinsame 
Urkunde verliehen werden, die von beiden Hochschulen zu unterzeichnen und mit Siegeln zu 
versehen ist. Sollte die Ausstellung einer gemeinsamen Urkunde nicht möglich sein, kann jede 
Hochschule eine separate Urkunde ausstellen, die jedoch wie folgt miteinander zu verbinden 
sind: (1) entweder physisch durch Siegelung oder (2) dadurch, dass sie auf das bi-nationale 
Promotionsverfahren und auf die jeweils andere Partnerhochschule Bezug nehmen und 
eindeutig erkennen lassen, dass sie nur gemeinsam gültig sind. In jedem Fall muss sich aus der 
gemeinsamen oder den verbundenen Urkunden ergeben, dass es sich um einen gemeinsam 
verliehenen Doktorgrad handelt.
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Artikel II 

Die Änderungen treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung im UniReport der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität in Kraft.

Frankfurt am Main, den 26.03.2026 

gez. Prof. Dr. Enrico Schleiff 

Präsident der Johann Wolfgang Goethe-Universität 

Frankfurt am Main 

Impressum
UniReport Satzungen und Ordnungen erscheint unre-

gelmäßig und anlassbezogen als Sonderausgabe des 

UniReport. Die Auflage wird für jede Ausgabe separat 

festgesetzt. 

Herausgeber Der Präsident der Johann Wolfgang Goethe-Univer-

sität Frankfurt am Main 
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